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Die Krankenkassen in Rheinland-Pfalz unterstützen 

die gesundheitsbezogene Selbsthilfe 2019 mit    
rund 1,7 Millionen Euro 

 

Gesetzliche Neuregelungen ab 2020  
 

 

Rund 1,7 Millionen Euro stellten die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) den Selbst-

hilfeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz bei der pauschalen Förderung im Jahr 2019 zur 

Verfügung. Insgesamt erhielten vier Selbsthilfekontaktstellen, 31 Selbsthilfeorganisa-

tionen und 492 Selbsthilfegruppen finanzielle Unterstützung. Sie sichert die Basisfi-

nanzierung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe, beispielsweise für Büroausstat-

tung, Telekommunikation und Raumkosten. Zusätzlich flossen weitere Fördermittel im 

Rahmen der kassenindividuellen Förderung an die Selbsthilfe. Die Selbsthilfekontakt-

stellen im Land dienen als Anlaufpunkte für Selbsthilfegruppen und ihre Mitglieder. 

Sie unterstützen unter anderem bei der Beantragung der Fördermittel. 

 

Die GKV fördert die Selbsthilfe auf Basis eines gemeinsamen Fonds, in den alle ge-

setzlichen Krankenkassen nach ihren Versichertenanteilen einzahlen. Die Federfüh-

rung der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung in Rheinland-Pfalz 

übernimmt auch 2020 wieder die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. 

 



Durch den Beschluss des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) wird ab 

2020 die Aufteilung der Fördermittel, die bisher zu jeweils 50 Prozent den Förder-

strängen Pauschal- und Projektförderung zugeordnet wurden, neu geregelt: Ab die-

sem Jahr fließen mindestens 70 Prozent der Fördermittel in die Pauschalförderung. 

Damit verbleiben für die kassenindividuelle Projektförderung 30 Prozent der Förder-

mittel. Der „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ und die Antragsformulare wurden mit 

Wirkung ab 01. Januar 2020 entsprechend aktualisiert. Die „GKV-Gemeinschaftsför-

derung Selbsthilfe Rheinland-Pfalz“ hat einen Sonder-Info-Brief zum Antragsverfah-

ren 2020 herausgegeben - dieser kann über die untenstehenden Links aufgerufen 

werden. 

 

Wichtig ist zudem die Antragsfrist: Selbsthilfegruppen können noch bis zum 29. Feb-

ruar Anträge für die Pauschalförderung 2020 stellen. Gruppen, die sich aktuell erst 

gründen, können auch im laufenden Jahr einen Antrag zur Gruppenneugründung 

stellen. 

 

 [2.010 Zeichen mit Leerzeichen] 

 

KISS Mainz, Telefon: 06131 / 21 07 74 

https://www.selbsthilfe-rlp.de/kiss-mainz/kontakt  

KISS Pfalz, Telefon: 06323 / 98 99 24 

https://www.selbsthilfe-rlp.de/kiss-pfalz/kontakte 

SEKIS Trier, Telefon: 0651 / 14 11 80 

https://www.selbsthilfe-rlp.de/sekis-trier/kontakte_1 

WeKISS, Telefon: 02663 / 25 40 

https://www.selbsthilfe-rlp.de/wekiss/kontakt 
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